
III.2 1. Änderungssatzung VwKoS

1. ÄNDERUNG ZURSATZUNG

über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien
Angelegenheiten vom 14.12.1995,

geändert durch die Euro-Anpassungssatzung vom 20.11.2001,
für die Gemeinde Eppendorf und die Ortstile Großwaltersdorf und Kleinhartmannsdorf

vom 18.05.2004

Auf Grund der §§ 4 und 116 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der
Form der Bekanntmachung der Neufassung vom 18.03.2003 (SächsGVBl. S. 55, ber. S. 159), des §
25 Abs. 1 Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen (SächsVwKG) in der Form der
Bekanntmachung der Neufassung des Verwaltungskostengesetztes des Freistaates Sachsen vom
17.09.2003 (SächsGVBl. S. 698) erlässt das Landratsamt Freiberg am 18.05.2004 anstelle der
Gemeinde Eppendorf im Wege der Ersatzvornahme folgende

1. Änderung zur Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in
weisungsfreien Angelegenheiten vom 14.12.1995, geändert durch die Euro-Anpassungssatzung vom
20.11.2001, für die Gemeinde Eppendorf und die Ortsteile Großwaltersdorf und Kleinhartmannsdorf

ARTIKEL 1

Der § 3 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

Für Amtshandlungen, für die im Kostenverzeichnis weder eine Verwaltungsgebühr bestimmt ist, noch
Gebührenfreiheit entsprechend §§ w und § SächsVwKG besteht, wird eine Gebühr von 5,00 Euro bis
25.000,00 Euro erhoben.

ARTIKEL 2

Die Anlage zu § 3 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen
in weisungsfreien Angelegenheiten vom 14.12.1995 (Kostenverzeichnis), geändert durch die Euro-
Anpassungssatzung vom 20.11.2001, für die Gemeinde Eppendorf und die Ortsteile Großwaltersdorf
und Kleinhartmannsdorf wird wie folgt geändert:

Bei den laufenden Nummern:

- 1 bis einschließlich 7.1 wird die Mindestgebühr von 2,50 Euro auf 5,00 Euro erhöht
- 9.1, 9.4, 9.5, 9.6 wird die Mindestgebühr von 3,00 Euro auf 5,00 Euro erhöht.

ARTIKEL 3

Der § 8 wird wie folgt gefasst:

Diese 1. Änderung zur Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in
weisungsfreien Angelegenheiten vom 14.12.1995, geändert durch die Euro-Anpassungssatzung vom
20.11.2001 tritt rückwirkend zum 01.01.2004 in Kraft.

Freiberg, den 18.05.2004

Uhlig
Landrat
(im Rahmen der Ersatzvornahme für den Bürgermeister der Gemeinde Eppendorf, Herrn Schulze)


